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Bundesministerium

Slld.smi^ sb,im def JuslZ,11015 8edi4

An das
[,'litg]ied des Deutschen Bundestages
Frau Monika Lazar
Platz der Republik 1
1101  1  Ber l i n

8etr . :  lhre schr i f t l iche Frage Nr.  1t144uom.tB. Januar2O.lO

Sehr geehrte Frau Kol legin,

lhre o. a. Frage beantworte ich wie folgt.

Fraoe Nr.  1/144:

welche Pläne veiolgt die Bundesregierung, um die übertaslung der senate des Bundesge-
richtshofes in Kadsruhe, welcher sei! Jahren behellsmäßig mit dem Einrichten von zivilrech i-
chen Hilfssenaten begegnet wird, strukturell zu verhindern und so die Veiahrensabläufe zu
beschleunigen?

Antwort:

Die Bundesregierung ist  der Auffassung, dass keine generel le über lastung der Ziv i lsenate oes
Sundesgerichtshofs besteht. Aus diesem Grund besteht auch kein Anlass für strukturelle Ande-
ru ngen.

Die Zahl der bei den Zivilsenaten des Bund esgerichtshofs neu anhängig gewordenen Verfahren
hat sich in den Jahren nach der Zpo-Reform 2OO2 nicht erhöht.
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ln diesem Z€ilraurn ist es auch nur in zwei Fällen zur lemporären Einrichtung eines Hil{ssenats
gekommen. Al le inige Ursache dafürwar in beiden Fäl len eine besondere Belastu ngsspi tze bei

einem bestimmlen Zivilsenat. In den Jahren 200312A04 konnte durch die Einrichtung eines

Hilfssenats IXa eine ciurch die vorengegangene ZPO-Reform eingetretene besondere Belas-

tung des lX. Ziv i lsenats ausgegl ichen werden. lm Jahr 2009 wurde zum Ausg eich einer auf
gänzl ich anderem Gebaet l iegenden besonderen Eelastung des vor al lem {ür Patentsachen zu-

ständigen X. Zivilsenats ein Hilfssenai Xa eingerichtet, der spätestens zum Jahresende 2010

wleder aufgelöst \,f,/erden soll Die Belastung des X. Z vilsenals wird sich dabei auch schon des-

haLb verr ingern, wei l  d ie Bundesregierung durch das am 1. Oktober 2009 in Kraft  getretene Ge-

setz zur Vereirfachung und Modernisierung des Patentrechts Rechtsänderungen veranlasst

hat,  d ie die Belastung des Bundesg er ichls h ofs in den zei taufwändigen patentrechl l ichen Nich-

tig keitsberufungsverfahren deutlich reduzieTen werden. lm übrigen gehört der Ausgleich be-

sonderer Belastungsspitzen durch die Einr ichtung von Hi l fssenaten durch das Präsidium des

Bundesgerichlshofs als Maßnahme der Geschäftsvertei lun g zLrm Kernbereich der r ichter l ichen

Unabhängigkei t  und ist  als solcher der Einf lussnahme der Bundesregierung enlzogen.

Mit  l reu ndl  chen Grüßen
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